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Aktuelle Fassung Änderungsvorschlag 
 
Änderungen/Ergänzungen: 
kursiv und unterstrichen  
Streichungen: durchgestrichen 

Bemerkungen 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein trägt den Namen Kreissportbund Höx-

ter e.V. (KSB) 
 
2. Der Kreissportbund Höxter e.V., im folgenden KSB 

genannt, ist eine selbständige Untergliederung 
des Landessportbundes NRW, im folgenden LSB 
genannt. Der KSB erkennt dessen Satzung an und 
fördert dessen Zielsetzung im Rahmen seiner ört-
lichen Zuständigkeit.  

 
3. Der KSB hat seinen Sitz in Höxter und ist in das 

Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht 
eingetragen. 

 
4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
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§ 2 Zweck 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, 
der Jugendhilfe, der Erziehung, der Integration, die 
Förderung der gemeinnützigen Mitgliedsorganisatio-
nen und des öffentlichen Gesundheitswesens 
 
Zur Erreichung des Vereinszwecks tritt der KSB dafür 
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ein, dass allen Einwohnern des Kreises Höxter die 
Möglichkeit gegeben wird, unter zeitgemäßen Bedin-
gungen Sport auszuüben. Er fördert die Berücksichti-
gung der Belange des Sports in den verschiedensten 
gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern wie zum 
Beispiel Erziehung, Bildung, Kultur, Gesundheit, Sozia-
les, Integration und Umweltschutz. 
Der KSB vertritt den Sport in vereins-, verbands- und 
fachübergreifenden Angelegenheiten, insbesondere 
gegenüber staatlichen und kommunalen Stellen und 
in der Öffentlichkeit. 

  
Diese Zwecke werden verwirklicht durch: 
 

1. Die ideelle, materielle und personelle Unter-
stützung der dem KSB angeschlossenen Mit-
gliedsorganisationen  

2. Die Entwicklung und Umsetzung von geeigne-
ten sportlichen, informativen und bildenden 
Programmen, Maßnahmen oder Veranstal-
tungen. 

3. Entsprechende Organisation eines geordneten 
Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes. 

4. Durchführung von Sport und sportlichen bzw. 
außersportlichen Veranstaltungen 

5. Förderung des Breitensports (Sport für alle, 
Freizeitsport, Gesundheitssport, Gesundheits-
förderung) und Leistungssports 

6. Dezentrale Lehrarbeit, vor allem Durchfüh-
rung von Lizenzaus und –fortbildungen sowie 
Weiterbildungen und Schulungen im Rahmen 
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des Lizenzsystems des LSB-NRW  
7. Werbung für Sport- und Leistungsabzeichen 

sowie Abnahme und Verleihung von Sport- 
und Leistungsabzeichen 

8. Unterstützung bei der Beantragung von Zu-
schüssen, Weiterleitung von Anträgen  

9. Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachge-
mäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern 
und Helfern. 

10. Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für Sportvereine 

11. Öffentlichkeitsarbeit 
12. Durchführung gemeinsamer Sportveranstal-

tungen 
13. sportpolitische Arbeit 
14. Die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und 

Spielgemeinschaften  
15. Förderung der Zusammenarbeit der Sportver-

eine mit Schulen, Kindergärten und anderen 
Organisationen und öffentlichen Einrichtun-
gen 

16. Die Unterstützung der Arbeit der angeschlos-
senen Stadtportverbände auf gemeindlicher 
Ebene, sofern sie Mitglieder des KSB sind. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
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eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des Vereins 
dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet 
werden. 
 
Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein 
keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils 
am Vereinsvermögen. 
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Neben dem Ethik-Code 
eine satzungsmäßige Ver-
deutlichung, gerade in 
Hinsicht der aktuell ge-
führten Diskussionen im 
gesamtgesellschaftlichen 
Kontext. Verpflichtend für 
den Beitritt des KSB zum 
landesweiten Qualitäts-
bündnis zum Schutz vor 
sex. Gewalt im Sport. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Mitglied des Vereins können alle dem Sport dienende 
Vereine/Organisationen/Institutionen mit Sitz im 
Kreis Höxter werden. 
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Erklärung 
an den geschäftsführenden Vorstand unter Beifügung 
des SEPA-Mandats für sämtliche Beiträge und Gebüh-
ren beantragt.  
Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführen-
de Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung 
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beginnt die Mitgliedschaft. Ein Aufnahmeanspruch 
besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss 
nicht begründet werden. 
Mit Unterzeichnung des Aufnahmeantrags erkennt 
das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in 
der jeweils gültigen Fassung an. 
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§ 5 Arten der Mitgliedschaft         
 
Der KSB besteht aus: 

• ordentlichen Mitgliedern 
• außerordentlichen Mitgliedern 
• Stadtsportverbände 
• Ehrenmitgliedern   

 
1. Ordentliche Mitgliedschaft 

Voraussetzungen für die ordentliche Mitgliedschaft 
sind: 

• Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit we-
gen der Förderung des Sports im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.  

• Die Zugehörigkeit zu einer Mitgliedsorgani-
sation des Landessportbundes Nordrhein-
Westfalen e.V. 

• Die Zuordnung einer Vereinskennziffer 
durch den Landessportbund Nordrhein-
Westfalen e.V. 

• Dass der Sitz des Vereins im Kreis Höxter 
liegt.  
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2. Stadtsportverbände als Mitglieder 
     
Die juristisch selbstständigen Stadtsportverbände 
sind die regionalen Gliederungen innerhalb des Kreis-
sportbundes Höxter e.V. 
 
Voraussetzung ist:  

• die Anerkennung der Gemeinnützigkeit wegen 
der Förderung des Sports im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung.  

• dass deren Satzungen dem Grundgedanken 
dieser Satzung entsprechen müssen. 

• dass das Verbandsgebiet der Stadtsportver-
bände innerhalb der Verwaltungsgrenzen des 
Kreises Höxter liegt. 

 
3. Außerordentliche Mitglieder 
 
Außerordentliche Mitglieder sind sonstige juristische 
Personen/Organisationen, deren Tätigkeiten weitge-
hend im sportlichen Bereich liegen. Voraussetzung für 
die außerordentliche Mitgliedschaft ist, dass der Sitz 
der juristischen Person im Kreis Höxter liegt. 
    
Außerordentliche Mitglieder haben keinen Anspruch 
auf finanzielle oder materielle Förderung durch den 
KSB. 
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4. Ehrenmitgliedschaft 
  
Persönlichkeiten, die sich um den Sport besonders 
verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des 
geschäftsführenden Vorstands durch die Mitglieder-
versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
Alles Weitere regelt die Ehrenordnung. 
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 

• durch Austritt 
• durch Ausschluss 
• bei juristischen Personen durch deren Auflö-

sung/Verlust der Rechtsfähigkeit 
 

1. Der Austritt ist in Textform zum Ende eines Ka-
lenderjahres gegenüber dem geschäftsfüh-
renden Vorstand zu erklären.  

2. Ein Ausschluss oder ein befristetes Verbot der 
Teilnahme an Veranstaltungen oder Angebo-
ten des Vereins kann erfolgen: 
  

• wenn ein Mitglied trotz schriftlicher 
Mahnung seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht nachkommt 

• bei grobem oder wiederholtem Verge-
hen gegen die Satzung oder Ordnun-
gen des Vereins 
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• wegen eines schweren Verstoßes ge-
gen die Interessen des Vereins oder 
groben, unsportlichen Verhaltens 

• wenn ein Mitglied den KSB oder das 
Ansehen des KSB schädigt oder zu 
schädigen versucht 

 
Der Ausschluss / das befristete Teilnahmeverbot kann 
nach vorheriger Anhörung des Betroffenen durch den 
geschäftsführenden Vorstand erfolgen. Dem be-
troffenen Mitglied ist der Antrag auf Ausschluss samt 
Begründung zuzuleiten. Das betroffene Mitglied ist 
gleichzeitig aufzufordern, innerhalb einer Frist von 
drei Wochen zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Der 
Ausschließungsbeschluss wird dem betroffenen Mit-
glied schriftlich unter Angabe der Gründe mitgeteilt 
und ist mit der Zustellung wirksam.  
 
Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Wider-
spruchs.  
 
Er ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe 
schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand einzu-
legen. Über den Widerspruch entscheidet der erwei-
terte Vorstand. Der Widerspruch hat keine aufschie-
bende Wirkung. 
 
Mit dem Austritt aus dem Verein oder dem Verlust 
der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche aus der Mit-
gliedschaft entspringenden Rechte. Die Beitrags-
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drei Wochen zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Der 
Ausschließungsbeschluss wird dem betroffenen Mit-
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pflicht erlischt mit Beendigung des laufenden Ge-
schäftsjahres. Vereinseigene Gegenstände sind dem 
Verein zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Dem -ehemaligen- Mitglied steht kein Anspruch auf 
Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch 
ausstehender Beiträge o.Ä. 
 

pflicht erlischt mit Beendigung des laufenden Ge-
schäftsjahres. Vereinseigene Gegenstände sind dem 
Verein zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Dem -ehemaligen- Mitglied steht kein Anspruch auf 
Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch 
ausstehender Beiträge o.Ä. 
 

§ 7 Beiträge 
 
Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge.  Zusätzlich 
können Aufnahmegebühren, Umlagen und Sonder-
beiträge für bestimmte Leistungen des Vereins erho-
ben werden. 
Über Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und 
Umlagen entscheidet die Mitgliederversammlung.   
 
Über Höhe und Fälligkeit der übrigen Beiträge, Ge-
bühren und Umlagen entscheidet der geschäftsfüh-
rende Vorstand- 
 
Umlagen können maximal bis zum 6-fachen des jähr-
lichen Mitgliedsbeitrages festgesetzt werden. 
 
Ferner ist der Verein berechtigt Rücklastschriftgebüh-
ren in Rechnung zu stellen. 
 
Rückständige Beiträge und Gebühren können nach 
vorangegangenem Mahnverfahren auf dem Rechts-
wege eingetrieben werden. Dadurch entstehende 
Kosten sind zusätzlich zu zahlen. Von Mitgliedern, die 
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kein SEPA-Mandat erteilen, kann eine Gebühr für 
Rechnungsstellung gefordert werden. 
 
Die Beiträge und Gebühren werden im Voraus einge-
zogen. 
 
Bei Neueintritt sind Beiträge und Gebühren zu Beginn 
der Mitgliedschaft fällig. 
 
Über Ausnahmen zu diesen Regelungen insbesondere 
auch über Stundungen oder Erlass von Mitgliedsbei-
trägen, Gebühren und Umlagen entscheidet in Einzel-
fällen der geschäftsführende Vorstand. 
 
Näheres regelt die Beitragsordnung. 
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fällen der geschäftsführende Vorstand. 
 
Näheres regelt die Beitragsordnung. 
 

§ 8 Haftung 
 
Der Verein haftet nicht für Schäden und Verluste, die 
Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benut-
zung von Anlagen, Einrichtungen oder Geräten des 
Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen bzw. bei 
einer sonst für den Verein erfolgten Tätigkeit erlei-
den, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch 
bestehende Versicherungen gedeckt sind.  
Die Haftung des Vorstandes, von ehrenamtlich Täti-
gen und Organ- oder Amtsträgern ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit begrenzt. 
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§ 9 Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind: 

• die Mitgliederversammlung 
• der geschäftsführende Vorstand 
• der erweiterte Vorstand 
• die Jugendversammlung 
• der Jugendvorstand 
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§ 10 Die Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird grundsätzlich in 

Form einer Delegiertenversammlung abgehalten.  
 

           Sie setzt sich zusammen aus: 
 

• den Delegierten der Vereine/Organisationen, 
der Sportjugend, der Stadtsportverbände 

• den Mitgliedern des erweiterten Vorstandes 
 

2. Jedes Mitglied stellt jeweils einen Delegierten mit 
Stimmrecht. 
  

a. Ordentliche Mitglieder können darüber hin-
aus je weitere angefangene 250 Mitglieder 
einen weiteren stimmberechtigten Vertreter 
entsenden. Die Übertragung des Delegier-
tenstimmrechts erfolgt durch die Mitglieds-
vereine. Maßgebend ist das Ergebnis der Be-
standserhebung des LSB für das der Mitglie-
derversammlung vorhergehende Jahr. Ein 
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Verein darf jedoch nicht mehr als ein Drittel 
der Delegierten stellen. 

b. Die Sportjugend des KSB entsendet drei De-
legierte mit Stimmrecht 

c. Die Stadtsportverbände stellen jeweils einen 
Delegierten mit Stimmrecht 

d. die Mitglieder des erweiterten Vorstands 
haben je eine Stimme 

 
3. Die ordentliche Delegiertenversammlung des 

Vereins ist mindestens einmal jährlich einzuberu-
fen und soll in der ersten Hälfte eines Kalender-
jahres stattfinden.  

4. Jede Mitgliederversammlung wird von einem 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands oder 
einem Stellvertreter geleitet.  Der Versamm-
lungsleiter bestimmt den Protokollführer. 

5. Die Einberufung zu allen Delegiertenversamm-
lungen erfolgt in Textform oder per E-Mail min-
destens vier Wochen vor dem Versammlungs-
termin durch den geschäftsführenden Vorstand. 
Mit der Einberufung sind gleichzeitig die Tages-
ordnung und Anträge im Wortlaut bekannt zu 
geben. 

6. Anträge zur Tagesordnung können von allen 
stimmberechtigten Mitgliedern gestellt werden. 
Die Anträge sind zu begründen und müssen dem 
geschäftsführenden Vorstand spätestens am 
31.01. des Jahres schriftlich unter Angabe des 
Namens zugehen. Verspätet eingegangene An-
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legierte mit Stimmrecht 

c. Die Stadtsportverbände stellen jeweils einen 
Delegierten mit Stimmrecht 

d. die Mitglieder des erweiterten Vorstands 
haben je eine Stimme 

 
3. Die ordentliche Delegiertenversammlung des 

Vereins ist mindestens einmal jährlich einzuberu-
fen und soll in der ersten Hälfte eines Kalender-
jahres stattfinden.  

4. Jede Mitgliederversammlung wird von einem 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands oder 
einem Stellvertreter geleitet.  Der Versammlungs-
leiter bestimmt den Protokollführer. 

5. Die Einberufung zu allen Delegiertenversamm-
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träge können grundsätzlich nicht berücksichtigt 
werden. 

7. Eine Mitglieder-/ Delegiertenversammlung kann 
vom geschäftsführenden Vorstand jederzeit ein-
berufen werden. Sie muss einberufen werden, 
wenn dies von 20% der Mitglieder schriftlich und 
unter Angabe der Gründe beim geschäftsführen-
den Vorstand beantragt wird.  

Die Einberufung der Versammlung hat dann in-
nerhalb von 3 Monaten zu erfolgen. Die Einla-
dungsfrist kann im Dringlichkeitsfall auf zwei Wo-
chen verkürzt werden. In der Einladung müssen 
alle Gründe, die seitens der Mitglieder für die 
Durchführung einer außerordentlichen Versamm-
lung genannt worden sind, in ihrem wesentlichen 
Inhalt wiedergegeben werden. 

8. Die Delegiertenversammlung hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

a. Bestimmung der sportpolitischen 
Richtlinien des KSB 

b. Entgegennahme der Berichte des Vor-
standes und der Kassenprüfer 

c. Entgegennahme/Beratung des Jahres-
abschlusses des letzten Geschäftsjah-
res und des Haushaltsplans  

d. Entlastung des Vorstandes 
e. Wahl und Abwahl des Vorstandes und 

der Kassenprüfer 
f. Festsetzung der Beiträge und Umlagen 
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g. Beschlussfassung über eingegangene 
Anträge 

h. Beschlussfassung über Änderung der 
Satzung und Auflösung des Vereins  

i. Ernennung von Ehrenmitgliedern  
 

9. Die Delegiertenversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen Delegier-
ten beschlussfähig. 

10. Sie entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen. Stimmenthaltungen werden 
als ungültige Stimmen gewertet und nicht 
mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt.  

Änderungen der Satzung oder des Vereins-
zwecks können nur mit einer Mehrheit von 
3/4 der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. 

Satzungsänderungen aufgrund von Auflagen 
des Registergerichts oder anderen Behörden 
können vom geschäftsführenden Vorstand be-
schlossen werden. 

11. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. 
Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, 
wenn dies von mindestens 1/3 der abgegebe-
nen Stimmen verlangt wird. 
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tenversammlung stimmberechtigt. Wählbar ist 
es mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Ju-
gendliche Delegierte besitzen im Rahmen der 
Jugendversammlung aktives und passives 
Wahlrecht. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine 
Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

13. Über sämtliche Versammlungen des Vereins 
ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen ist.  
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es mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Ju-
gendliche Delegierte besitzen im Rahmen der 
Jugendversammlung aktives und passives 
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Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine 
Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

13. Über sämtliche Versammlungen des Vereins 
ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen ist.  

 
 § 11 Virtuelle oder hybride Mitgliederversammlung 

1. Mitgliederversammlungen finden grundsätz-
lich als Präsenzversammlungen statt. Der Vor-
stand kann jedoch beschließen, dass die Mit-
gliederversammlung ausschließlich als virtuelle 
Mitgliederversammlung in Form einer online-
basierten Versammlung (virtuelle Mitglieder-
versammlung) oder als Kombination von Prä-
senzversammlung und virtueller Versamm- 
lung (hybride Mitgliederversammlung) statt-
findet. Die teilnahmeberechtigten Personen 
haben keinen Anspruch darauf, virtuell an ei-
ner Mitgliederversammlung teilzunehmen, die 
als Präsenzversammlung durchgeführt wird. 
 

2. Teilnahme- und stimmberechtigten Personen 

 
 
Grundlage zur Durchfüh-
rung von virtuellen oder 
hybriden Mitgliederver-
sammlungen. 
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wird im Falle der Durchführung einer virtuellen 
Mitgliederversammlung durch geeignete tech-
nische Vorrichtungen die Möglichkeit gegeben, 
online an der Mitgliederversammlung teilzu-
nehmen und das Stimmrecht auf elektroni-
schem Wege auszuüben. 
Gleiches gilt im Falle der Durchführung einer 
hybriden Mitgliederversammlung für die teil-
nahme- und stimmberechtigten Personen, die 
nicht in Präsenzform an der Mitgliederver-
sammlung teilnehmen. 

3. Die Auswahl der technischen Rahmenbedin-
gungen (z.B. die Auswahl der zu verwenden-
den Software bzw. Programme) obliegt dem 
Vorstand. 

4. Technische Widrigkeiten, die zu einer Beein-
trächtigung bei der Teilnahme und bei der 
Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die 
teilnahme- und stimmberechtigten Personen 
nicht dazu, gefasste Beschlüsse und vorge-
nommene Wahlen anzufechten, es sei denn, 
die Ursache der technischen Widrigkeiten ist 
dem Verantwortungsbereich des Kreissport-
bund Höxter zuzurechnen. 
Im Übrigen gelten für die virtuelle und die hyb-
ride Mitgliederversammlung die Vorschriften 
über die Mitgliederversammlung sinngemäß. 

 § 12 Umlaufverfahren 

1. Außerhalb einer Mitgliederversammlung kön-
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nen Beschlüsse im schriftlichen Verfahren nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen gefasst 
werden. 
 
Ein Beschluss ist wirksam gefasst, wenn alle 
Mitglieder beteiligt wurden, mindestens von 
einem Viertel der stimmberechtigten Mitglie-
der eine Stimme abgegeben wurde und der 
Antrag die nach der Satzung oder dem Gesetz 
erforderliche Mehrheit erreicht hat. 
 
Antragsberechtigt sind: 

 
• der geschäftsführende Vorstand 
• die Mitglieder, wenn diese zu mindestens 

einem Drittel einen gleichlautenden Antrag 
gemeinschaftlich stellen 
 

2. Ein Antrag auf Durchführung des schriftlichen 
Verfahrens ist Geschäftsstelle, im Verhinde-
rungsfall an ein Mitglied des geschäftsführen-
den Vorstandes zu richten. Der/Die Vorsitzen-
de, im Verhinderungsfall ein anderes Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstandes, haben in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang des 
Antrags, im Übrigen nach dem Beschluss des 
geschäftsführenden Vorstandes das schriftli-
che Verfahren durch Versand des Beschlussan-
trages und der weiteren Beschlussunterlagen 
an alle Mitglieder einzuleiten. 

Grundlage zur Fassung von 
Beschlüssen in einem 
schriftlichen Umlaufver-
fahren 
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3. Den stimmberechtigten Mitgliedern ist in dem 

Anschreiben eine Frist zur Abgabe der Stimme 
zu setzen, die einen Zeitraum von zwei Wo-
chen nicht unterschreiten und von vier Wo-
chen nicht überschreiten darf. Für die fristge-
rechte Stimmabgabe ist der Eingang beim 
Verein maßgeblich. Der/Die Vorsitzende, im 
Verhinderungsfall ein anderes Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstands, bestimmen die 
Form der Stimmabgabe, sofern die Form der 
Stimmabgabe nicht durch Satzung oder Gesetz 
vorgeschrieben ist. Für die Stimmabgabe kann 
die Textform ausreichend sein. Bei mehrfacher 
Stimmabgabe durch eine Person werden die 
Stimmen als ungültige Stimmabgabe gewer-
tet. 
  

4. Das Ergebnis der Beschlussfassung ist zu pro-
tokollieren und innerhalb von drei Werktagen 
nach Ablauf der Frist zur Abgabe der Stimm-
abgabe allen Mitgliedern gegenüber in Text-
form bekanntzumachen. 
  

5. Im Übrigen gelten die Regelungen zur Mitglie-
derversammlung und zu den Abstimmungen 
und Wahlen sinngemäß, soweit dies im Rah-
men der schriftlichen Beschlussfassung sach-
gerecht ist. 
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§ 11 Vorstand 
 

1. der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 
BGB besteht aus: 
- dem Vorsitzenden 
- drei stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Kassenwart 

 
Je 2 dieser Vorstandsmitglieder vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich ge-
meinsam. 
 

2. Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen 
aus: 
- dem geschäftsführenden Vorstand 
- dem Vertreter der Sportjugend 
- dem Referent für Qualifizierungsarbeit 
- dem Beauftragten für Sportabzeichen 
- dem Medienreferenten 

         
             Der erweiterte Vorstand kann sich bei Bedarf 

um weitere Personen ergänzen 
 

3. Die Mitglieder des Vorstands gem. § 11 der 
Satzung werden einzeln durch die Mitglieder-
versammlung für 2 Jahre gewählt.  
Ausnahme bildet hier der Vertreter der Sport-
jugend, der von der Jugendversammlung ge-
mäß der Jugendordnung gewählt wird. 

         
4. Die Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur 
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satzungsgemäßen Neuwahl im Amt, gleichgül-
tig, ob diese Wahl mehr oder weniger als 2 
Jahre nach Beginn der Amtszeit stattfindet. 

  
5. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf sei-

ner Amtszeit aus, so bestellt der erweiterte 
Vorstand einen Stellvertreter, der das Amt 
kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung führt. Die nächste Mitgliederver-
sammlung wählt einen Vertreter bis zur nächs-
ten turnusgemäßen Neuwahl. Sollte ein Vor-
standsamt nicht anderweitig besetzt werden 
können, so kann ein Vorstandsmitglied ein 
zweites Amt ausüben. 

 
6. Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt die 

Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben 
zuständig, die nicht durch Satzung oder Ord-
nungen einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind. 
 
Der geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, 
bei Bedarf aufgabenbezogen für einzelne Pro-
jekte oder befristet besondere Vertreter nach 
§ 30 BGB zu bestellen und diesen die damit 
verbundene Vertretung und Geschäftsführung 
zu übertragen. 
Er kann ferner für bestimmte Aufgaben Aus-
schüsse bilden, Aufgaben delegieren und Ord-
nungen erlassen. 
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Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung.  
 
Der geschäftsführende Vorstand kann an allen 
Sitzungen der Organe teilnehmen. 
 

7. Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre 
Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. 
Bei Bedarf können Vereinsämter unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se und der Haushaltslage auch im Rahmen ei-
ner entgeltlichen Tätigkeit oder im Rahmen 
einer Aufwandsentschädigung ausgeübt wer-
den. Über die erforderliche Anstellung und 
weitere Entscheidungen im Rahmen der ent-
geltlichen Vereinstätigkeit entscheidet der ge-
schäftsführende Vorstand. 

 
 Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitar-

beiter des Vereins, die im Auftrag des Vereins 
handeln, einen Aufwendungsersatzanspruch 
nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein ent-
standen sind. Der Anspruch auf Aufwen-
dungsersatz kann grundsätzlich nur innerhalb 
einer Frist von 6 Monaten nach seiner Entste-
hung geltend gemacht werden. Erstattungen 
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen 
mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen 
nachgewiesen werden. 
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nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein ent-
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§ 12 Sportjugend 
 

1. Die Jugendorganisationen der Mitgliedsorga-
nisationen nach § 5 Abs. 1 bilden die Sportju-
gend des KSB  

2. Die Jugend verwaltet sich selber im Rahmen 
der Jugendordnung. 

3. Der Jugendvorstand ist zuständig für alle Ju-
gendangelegenheiten des Vereins. Er ent-
scheidet über die Verwendung der der Jugend 
zufließenden Mittel. 

4. Organe der Vereinsjugend sind  
- der Jugendvorstand und  
- die Jugendversammlung  

5. Näheres regelt die Jugendordnung, die von 
der Jugendversammlung des Vereins be-
schlossen wird. Die Jugendordnung darf den 
Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. 
Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser 
Satzung. 

 

§ 14 Sportjugend 
 

1. Die Jugendorganisationen der Mitgliedsorga-
nisationen nach § 5 Abs. 1 bilden die Sportju-
gend des KSB  

2. Die Jugend verwaltet sich selbst im Rahmen 
der Jugendordnung. 

3. Der Jugendvorstand ist zuständig für alle Ju-
gendangelegenheiten des Vereins. Er ent-
scheidet über die Verwendung der der Jugend 
zufließenden Mittel. 

4. Organe der Vereinsjugend sind  
- der Jugendvorstand und  
- die Jugendversammlung  

5. Näheres regelt die Jugendordnung, die von 
der Jugendversammlung des Vereins be-
schlossen wird. Die Jugendordnung darf den 
Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. 
Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser 
Satzung. 

 

 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung 

§ 13 Kassenprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer 
und mindestens einen Ersatzkassenprüfer, die nicht 
dem erweiterten Vorstand angehören dürfen. Sie 
prüfen mindestens einmal jährlich die Kasse des Ver-
eins.  
Die Kassenprüfer erstatten auf der Mitgliederver-
sammlung Bericht und beantragen bei ordnungsge-
mäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 

§ 15 Kassenprüfer 
 
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer 
und mindestens einen Ersatzkassenprüfer, die nicht 
dem erweiterten Vorstand angehören dürfen. Sie 
prüfen mindestens einmal jährlich die Kasse des Ver-
eins.  
Die Kassenprüfer erstatten auf der Mitgliederver-
sammlung Bericht und beantragen bei ordnungsge-
mäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 
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des Vorstandes. 
Die Amtszeit beträgt 2 Jahre wobei jeweils einer der 
beiden im geraden- und der zweite im ungeraden 
Kalenderjahr gewählt wird. Direkte Wiederwahl ist 
einmal zulässig. 
 
Die Mitgliederversammlung kann stattdessen oder 
zusätzlich einen Vertreter steuerberatender Berufe 
mit der Kassenprüfung beauftragen. 
 

des Vorstandes. 
Die Amtszeit beträgt 2 Jahre wobei jeweils einer der 
beiden im geraden- und der zweite im ungeraden 
Kalenderjahr gewählt wird. Direkte Wiederwahl ist 
einmal zulässig. 
 
Die Mitgliederversammlung kann stattdessen oder 
zusätzlich einen Vertreter steuerberatender Berufe 
mit der Kassenprüfung beauftragen. 
 

§ 14 Datenschutz 
 
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Ver-

eins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) perso-
nenbezogene Daten über persönliche und sachli-
che Verhältnisse der Mitglieder im Verein verar-
beitet.  
 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften be-
schriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rech-
te:  
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-

GVO,  
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-

GVO,  
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-

GVO,  

§ 16 Datenschutz 
 
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Ver-

eins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) perso-
nenbezogene Daten über persönliche und sachli-
che Verhältnisse der Mitglieder im Verein verar-
beitet.  
 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften be-
schriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rech-
te:  
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-

GVO,  
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-

GVO,  
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-

GVO,  
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• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 18 DS-GVO,  

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Arti-
kel 20 DS-GVO,  

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-
GVO und  

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde nach Artikel 77 DS-GVO. 
 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder 
sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, per-
sonenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  
 

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten 
nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und 
dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der ge-
schäftsführende Vorstand einen Datenschutzbe-
auftragten.  

 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 18 DS-GVO,  

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Arti-
kel 20 DS-GVO,  

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-
GVO und  

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde nach Artikel 77 DS-GVO. 
 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder 
sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, per-
sonenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  
 

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten 
nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und 
dem Bundesdatenschutzgesetz kann der ge-
schäftsführende Vorstand einen Datenschutzbe-
auftragten bestellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung in eine „Kann-
Regel“ da momentan kei-
ne Verpflichtung gem. 
DSGVO besteht. 

§ 15 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des KSB kann nur in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. Voraussetzung ist, dass 3/4 der 
abgegebenen Stimmen zustimmen. 

§ 17 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des KSB kann nur in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. Voraussetzung ist, dass 3/4 der 
abgegebenen Stimmen zustimmen. 
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Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind 2 Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte Liqui-
datoren. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder nach Wegfall des ge-
meinnützigen Zwecks fällt das nach Beendigung der 
Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an den 
Kreis Höxter, der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke (Förderung des Sports) 
verwenden darf.  
 
Im Falle einer Fusion des KSB mit einem anderen Ver-
ein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung an den 
neu entstehenden steuerbegünstigten Fusionsverein 
bzw. den aufnehmenden Verein, der es ausschließlich 
und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 
 
Beschlüsse hierüber dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamts ausgeführt werden. 
 

 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind 2 Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte Liqui-
datoren. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder nach Wegfall des ge-
meinnützigen Zwecks fällt das nach Beendigung der 
Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an den 
Kreis Höxter, der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke (Förderung des Sports) 
verwenden darf.  
 
Im Falle einer Fusion des KSB mit einem anderen Ver-
ein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung an den 
neu entstehenden steuerbegünstigten Fusionsverein 
bzw. den aufnehmenden Verein, der es ausschließlich 
und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 
 
Beschlüsse hierüber dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamts ausgeführt werden. 
 

 
 
 
Beschlussvorlage zur Mitgliederversammlung am 27.10.2022. 
 
Sie tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
Gleichzeitig treten alle vorigen Satzungen außer Kraft. 


